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Z u s a t z v e r e i n b a r u n g  

 

Zwischen 

 

dem Kreis Mettmann, 

vertreten durch den Landrat, 

Düsseldorfer Straße 26 in 40822 Mettmann 

 

und 

 

dem Anbieter psychosozialer Betreuung im Rahmen der Substitutionsbehandlung,  

………………, 

vertreten durch ………………., 

………………………….. 

 

 

wird die am ……………. geschlossene Vereinbarung über die psychosoziale Betreuung 

(psB) als Teil der Substitutionsbehandlung drogenabhängiger Menschen im Kreis 

Mettmann wie folgt geändert:  

 

§ 3 Verfahren 

 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

 

(4) Der Anbieter legt der Betreuungs- und Koordinationsstelle für jeden Klienten und 

 jede Klientin innerhalb von zwölf Wochen ab Betreuungsbeginn einen aus-

 führlichen Hilfeplan vor. Der Hilfeplan ist regelmäßig jährlich fortzuschreiben 

 und spätestens zum Ablauf des Planungszeitraumes der Betreuungs- und 

 Koordinationsstelle vorzulegen. Die Erstellung sowie die Fortschreibungen 

 erfolgen in standardisierter Form anhand der Anlage 1. 
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(5) Anhand der vorgelegten jährlichen Fortschreibungen entscheidet die Betreuungs- 

 und Koordinationsstelle, ob die psB ordnungsgemäß durchgeführt wurde, ob der 

 Bedarf für eine engmaschige Betreuung weiterhin gegeben ist (psB 1) oder ob 

 der Klient oder die Klientin in die Betreuung entsprechend psB 0 übergeleitet 

 werden kann. 

 

(6) Zur Abrechnung der durchgeführten psychosozialen Betreuungen übersendet der 

 Anbieter der Betreuungs- und Koordinationsstelle nach Ablauf eines Quartals 

 eine Übersicht über die Betreuungen des vorangegangenen Quartals. Die 

 Betreuungs- und Koordinationsstelle prüft die hierin enthaltenen Angaben und 

 veranlasst die Auszahlung der Honorare für das entsprechende Quartal.  

 

neu eingefügt: 

(7)  Zeigt sich im Rahmen der jährlichen Prüfung der vorgelegten Hilfepläne, dass 

 Betreuungszeiten von Klientinnen oder Klienten abgerechnet worden sind, deren 

 psB bereits beendet war, so ist der Kreis berechtigt, das entsprechende Honorar 

 im Nachhinein zurück zu fordern. 

 

 

§ 7  Datenschutz und Datenweitergabe 

 

Die Kooperationspartner verpflichten sich, die Einhaltung der geltenden gesetzlichen 

Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-

ben sicher zu stellen. 

 

Von jedem Klient und jeder Klientin ist eine Einwilligungserklärung einzuholen, dass 

einer Datenweitergabe an die Betreuungs- und Koordinationsstelle zugestimmt wird.  

 

 

Im Übrigen gilt die Kooperationsvereinbarung zur psychosozialen Betreuung vom …….. 

nebst ihrer Zusatzvereinbarung vom …. unverändert weiter.  
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Mettmann, den ____________ 

In Vertretung 

 

 

 

 

_________________________ 

Ulrike Haase  

(Dezernentin) 

 

 

 

 

______________, den ____________ 

 

 

 

 

 

_________________________  

Anbieter 
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